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Anordnung 
Uber die Einführung 

einheitlicher 
datenverarbeitungsgerechter Primärdokumente 

des einheitlichen Systems 
von Rechnungsführung und Statistik

vom 8. Oktober 1968

Zur einheitlichen Anwendung datenverarbeitungs
gerechter Primärdokumente des einheitlichen Systems 
von Rechnungsführung und Statistik wird folgendes an
geordnet:

§1
(1) Die einheitlichen datenverarbeitungsgerechten 

Primärdokumente*

— kombinierter Rechnungssatz

— Wirtschaftsvertrag (Liefervertrag)

— Belege und Nachweise der Grundmittelrechnung

sind mit Wirkung vom 1. Januar I960 schrittweise in 
den Zweigen und Bereichen der sozialistischen Indu
strie und dem sozialistischen Handel und ab 1. Januar 
1970 in allen anderen Zweigen und Bereichen der 
Volkswirtschaft einzuführen. Die Einführung ist bis 
zum 31. Dezember 1970 abzuschließen.

(2) Die Leiter der Staats- und Wirtschaftsorgane sind 
für die Einführung der einheitlichen datenverarbei
tungsgerechten Primärdokumente verantwortlich. Die 
Betriebe mit elektronischer Datenverarbeitung, die die 
Projektierung abgeschlossen haben, stimmen den Zeit
punkt der Einführung der neuen Primärdokumente 
mit den übergeordneten Organen ab.

• Muster der neuen Primärdokumente und Erläuterungen 
für ihre Anwendung sind durdi Sammelbestellungen der Wirt
schaftsorgane beim Vordruck-Leitverlag Freiberg zu beziehen.

§2
Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1969 in Kraft 

Berlin, den 8. Oktober 1968

Der Leiter
der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik

I. V.: Dr. H a r t i g  
Erster Stellvertreter des Leiters

Anordnung 
über das Statut 

der Zentralstelle für Primärdokumentation

vom 8. Oktober 1968

Auf der Grundlage der Verordnung vom 28. Oktober 
1966 über das Statut der Staatlichen Zentralverwaltung 
für Statistik (GBl. II S. 881) wird für die Zentralstelle 
für Primärdokumentalion folgendes Statut erlassen:

I.

Stellung und Aufgaben

§1

(1) Die Zentralstelle für Primärdokumentation (nach
stehend ZPD genannt) ist ein Organ der Staatlichen 
Zentralverwaltung für Statistik.

(2) Die ZPD verwirklicht ihre Aufgaben auf der 
Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen.

(3) Die ZPD leitet und koordiniert die Entwicklung 
einheitlicher datenverarbeitungsgerechter Primärdoku
mente. Sie lenkt die Entwicklungarbeiten in der Volks
wirtschaft auf Schwerpunkte und koordiniert die eigen
verantwortliche Tätigkeit der Staats- und Wirtschafts
organe zur rationellen Vereinheitlichung der Primär
dokumente in ihren Bereichen.


